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Das Werk ist. C111 der bhandlung „Rechtsprechun
und erwaltung kanonischen Rech C6 VO:  S Klaus MörsdortT, De-
schräankt SiC| aber keineswegs auf Kritik, sondern erwelst. sich
als heuristisch fruchtbar. Der uUftOr SUC. zunäachst die ewalt-
funktionen des Staates voneinander abzugrenzen und omMm:
dem Ergebnis, daß die Gerichtsbarkeit urch die Unabhängigkeit
und Unabsetzbarkeit des Riıchters, die Verwaltung abDer urch
Weisungsrecht und Gehorsamspflicht charakterıisiert Es muß
festgestellt werden, daß die Kirchenrechtslehrer die Gewalten der
kirchlichen Autoritat bisher aum ach diesen Gesichtspunkten
geschieden aben, sondern die materielle Gliederung der kirch-
lichen Gewaltfunktionen bevorzugten. DIie weitere Untersuchung
führt dann dem Ergebnis, der Grundsatz der richterlichen
Unabhängigke1 auch Kirehenrecht ge  e die moglichen
Storungen mache der Kurialbrauch ltenen Uusnahmen
echtsiormen des anonischen Rechtes, die 1111 staatlichen ec
schlechterdings indiskutabel aAaLC1l, beeinträchtigen ZWar den
Justizgrundsatz, och e1e 516 kirchlichen Rechtsbereich nicht

unschädlich, sondern vielmehr SOSAar zweckmäßig un
teilweise auch ogmatisc. bedingt Die en Organisationstypen
ersch:; Kirchenrecht nNnicht eicher Schärfe WI1e
staatlichene voneinander geirenn Von E1NCT Mischung beider
Gewaltfunktionen eigentlichen erwaltungsgerichtsbar-
keit kannn nach der begründeten Nns1ı des UTOTrS kirch-
chen erel N1C. gesprochen werden.

Die Studie ist für die Kirchenrechtswissenschafit ohne Zweifel
VONn besonderer edeutung. Der gründlichen Beweisführung de.
utfors zugunsten SC1INeTr Ansichten kann durchaus zustim-
VeNn. Überaus ist die feine, VO:  ®) tiefer Ehrfiurcht ZCeU-+
gende nfifühlung 116 Lalen]urısten das eC und die 'axXıs
der irche die mML17, Zuversicht erwarten 1äßt daß
der Autor 1N C111 Lehrtätigkeit der juridischen Fakultät Cder
Wiener Universitäa SC1iI1E Horer gleichfalls Ehrfurcht VOL
dem eC. der atholischen irche erfüllen werde.

7 ehler SCc1 ewlesen 123 glaubt der UtOr
beim Zuständigkeitsstreit zwischen Gerichten und erwaltungs-
behörden verschiedener ÖOrdinarien mangels CTr ausdrücklichen
Bestimmung auf C]  5 1612 VerwWweisen dürfen, da der nächst-
höhere Obere selbst wieder die Gerichts- und die erwaltungs--

sich vereinıse Doch mit Ausnahme der Ca.  [ 274 em
Metropoliten eingeraäaumten eCc. stehen diesem auf dem Ge-
1etie der erwaltung den Suffraganbistümern eine Befugnisse
Z noch weniger aber den Can. 1594, 88 und 3, erwähnten
kirchlichen Richtern in JENCN Diözesen, für die S1e Berufung.  S-
richtern bestellt sSind.

Salzburg Unı -Prof Dr arl Holboöck
1Irc und Sozlalismus. Von ugust Zechmeister ugleic eın

Beıitrag ZUTC ra christlicher Politik eute ericnie ZUT ultur-
und Zeitgeschichte Herausgegeben VO.:  5 Nikolaus Hovorka X XII

Sonderschrift 1—30 Wien 1947 Verlag „Die Brücke‘*‘‘
echmeister SUC. eine Brücke zwischen Kirche und OZ1al1S-

mMUus marxistischer Prägung schlagen Nach iıhm MU. die
irche den organischen Gesellschaftsbegriff und die einer Organı-
schen Gesellschaftsauffassung entsprechende Sozialethik aufgeben.
Was jedem natürlich enkenden Soziologen als gesellschaftlich
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krank un! als Zerfall erscheint, wünscht Zechmeister keineswégs
behandelt un geheilt, ondern einfach bejaht. Kur ihn g1ilt nNnur
mehr der atomisierte Mensch, VOIl ihm Weltperson genannt.

Es sich, daß uch ausle1  eT: Schrift 35 und
Gehalt der wahren Gesellschaf erschienen 1St. eic himmel-
er nterschied Be1 Zechmeister VerwOorren! und gekünstelte
Gedanken, Del Hausleithner eine_ ganz are organische au
Nun mag TEe1LC füur denkende und ringende enschen wertvoll
sein, auch dem Krankhaften achzuspuren, das Tre und
Gesunde och besser erkennen un! schätzen, zu schützen
VOL dem Krankhaften und das ranke selbst heilen.

Die Brückenbauer ZUIX2 Sozialismus Hitlers nicht besser
und N1IC. schlechter als echmeister. DIie chwächen, eren sich
kirchliche Stellen in einzelnen Faäallen dieser Bewegung gegenüber
SCHU.  1g gemacht en und aqautf die Zechmeister geflissentlich
ninwelst, verlan: gegenüber arxens Sozialismus; ja och jel
menhr, nahezu VO. Entäußerung Das oberste kirchliche Lehramt
ann indes einer solchen Chwache nıe geziehen werden. Es hat
ja Dereıits 1m Jahre 1931 861 „Quadragesimo anno®® zu-Kapıifalısmus,
Sozialısmus und aschismus Sanz klar gesprochen un! 1937 1n den
beiden Rundschreiben „Mit brennender Sorge*” und „Diviını Re-
emptoris die uübrigens sehr verwandten Verirrungen auf beiden
ıten mit prophetischer Ta gezeichnet

Gewiß en sich bel Zechmeister auch einıge uge edanken
Recht hat selbstverständlich arın, daß der Weg den 0Z1a-
stiten werden muß es sSeın Weg nicht ZU. iel
1elmenr 1st aufzuzeigen, daß einerseits die Sehnsüchte des Durch-
schnittssozialisten un Arbeiters VOTLT allem auf seıiner
Menschenwürde und Menschenrechte un auf einen entsprechen-
den Aufstieg, das 1sSt die Entproletarisierung ach „Quadragesimo
anno“, sehnen und urchwesgs bejahen sind un daß ander-
SEe1ITSsS äauch 1m wissenschaftlichen Sozlalısmus eine Teilwahrheit
gegeben und diese anzuerkennen 1st.

Großramingsg. gnaz Sınger
Die liturgische Predi Wortverkündigung E Geiste der

gischen Erneuerung. Von 2uSs Parsch Band Grundlegun der
liturgischen Predigt. 80 Geb Band Die liturgische
Evangelien-Homilie. 30 Geb. Klosterneuburg bei Wien 1948,
Volksliturgisches Apostolat.

Durch die Liturgie-Enzyklika 1947 ist re  ern VO  3
oberster Stelle der tra Einführun: 1ın der
heiligen CZ der Liturgie un ege! W1€e toff hiefür, ın einer
Art Grammatik, gegeben worden. Davon 1ST, eın ufblühen der
liturgischen Predigt sowohl ach Oßerer Häufigkeit, wıe Gründ-
Lichkeit und Lebensnähe mıit eC. erwarten, umsomehr, da
örende Spannungen der Liturgischen ewegung autoritatıv
gelöst Sind. Aber trotzdem wird INa neben der Grammatik gern
eın praktisches Übungsbuc| Hand en wollen. Und eIUr
Dietet sich dieses Sammelwerk arl, das auf elf Bände berechnet
iSt, VOTIl enen die ersten drei bereits vorliegen.

Pius arsch, der sich die Liturgie als Lehr:  D und
ohe erdienste erworben und durch mehr als eın Vierteljahr-
hundert ın reichem Ausmaß, sowohl 1ın eNseCN, w1ıe weılites
Kreisen muüundlich und lLiterarisch die liturgische Predigt gepüegt
hat, ist 'bei stetem 1C. auf die päapstlichen kaiemgen ei


